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(bei Fragen und Antworten immer angeben)

Ihr Schreiben vom 01.06.2008
Antrag auf Zustellung der Dienstanweisungen der ARGE Märkischer Kreis
und des Märkischen Kreises;
Übersicht über die vorhandenen Weisungen der ARGE MK und des Kreises

Sehr geehrter Herr Wockelmann,

am 29.05.2008 stellten Sie bei der ARGE Märkischer Kreis (ARGE MK) per Mail ei-
nen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW)
auf Veröffentlichung der „Dienst- und Verwaltungsanweisungen des Märkischen
Kreises" im Internetauftritt der ARGE MK sowie Zustellung der vollständigen Hand-
lungsanweisungen an Ihre Adresse. Darüber hinaus beantragten Sie die unaufge-
forderte Veröffentlichung und Zustellung künftiger neuer Handlungsanweisungen.
Diese Mail wurde durch Herrn Riecke als Geschäftsführer der ARGE MK an den
Märkischen Kreis als kommunaler Träger in der ARGE MK weitergeleitet.

Nachdem man Sie zunächst darauf verwiesen hatte, einen entsprechenden Antrag
beim Märkischen Kreis zu stellen, wurde zwischenzeitlich Ihrem Antrag auf Zustel-
lung der vorliegenden Handlungsempfehlungen des Märkischen Kreises zu den
kommunalen Leistungen nach dem SGB II entsprochen. Mit Schreiben vom
11.06.2008 wurden Ihnen die entsprechenden Handlungsempfehlungen und die
hierzu durch Rundschreiben des Märkischen Kreises ergangen Ergänzungen / Än-
derungen Kreises per Post kostenfrei zur Verfügung gestellt. Insoweit wurde das
nach § 4 IFG NRW bestehende Informationsrecht innerhalb der Frist von längstens
einem Monat erfüllt. Von der Möglichkeit Gebühren zu erheben, wurde abgesehen.
Ihr diesbezügliches Schreiben vom 01.06.2008 in dieser Angelegenheit hat sich in-
soweit zwischenzeitlich erledigt.

Im Rahmen der Veröffentlichungspflichten nach § 12 IFG ist eine Veröffentlichung
in elektronischer Form, also z.B. im Internet, nur für Geschäftsverteilungspläne, Or-
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ganigramme und Aktenpläne soweit technisch möglich vorgesehen. Diese Informa-
tionen sind grundsätzlich allgemein zugänglich zumachen. Soweit Sie an diesen
Informationen über den Märkischen Kreis interessiert sind, können Sie diese auf der
Internetseite des Märkischen Kreises unter www.maerkischer-kreis.de    abrufen.

Darüber hinaus besteht unabhängig von dem gesetzlich normierten Informations-
recht keine Verpflichtung zur Veröffentlichung. In diesem Sinne ist der Hinweis des
Geschäftsführers der ARGE MK, Herrn Riecke, zu verstehen, dass eine Veröffentli-
chung von Verfahrensregelungen derzeit nicht vorgesehen ist.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihren Einsatz in dieser Angelegenheit, bitte
allerdings um Ihr Verständnis, dass eine unaufgeforderte regelmäßige Übersen-
dung aller zukünftig zu erstellenden Handlungsernpfehlungen und Rundschreiben
des Märkischen Kreises im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende an Sie
nicht praktikabel und möglich ist. Dies ist auch gesetzlich nicht vorgesehen. Soweit
Sie zukünftig an weiteren Informationen in diesem Zusmmenhang interessiert sind,
bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit Ihrem konkretisierten Anliegen an die ARGE MK
zu wenden. Von dort aus wird man Ihnen die entsprechenden Informationen zu-
gänglich machen.

Mit freundlichen Grüßen

Aloys Steppuhn
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